
eın Hu MNAann, gen rU ET

(Arche), als feines Geschenktwerd beschrieben.' Aber -' audi für die Ge*i3urt gilt
das (Gesetz des Umbruchs, des „Stirb un Werde“: ın Weib 1St traur1g, WEeNN

seine Stunde da 1St Hat 6S aber das ind geboren, denkt es ıcht mehr die
Peın, Aaus Freude, dafß ein Mensch ZUuUr Welt geboren ward“. Joh 16, 21)

Inıtıum 1St das aktıve Beginnen Aaus eigenem Entschluß. ber uch für das, W 4s

WIr selbst beginnen, stromt un die Gnade NUur als Geschenk ZU, und Gott 1St CS, der
„1n uns das Wollen und das Vollbringen wirkt.“

FEınes der gyrößten Zeugnisse der Umkehr, der Reformatıio, sind die Bekeänt-
nısse des hl Augustinus. Die ersten zehn Bücher der „Bekenntnisse“ berichten Von

Schuld und Bekehrung, die etzten re1l aber kreisen die Auslegung des bibli-
schen Schöpfungsberichts und heben besonders dessen geistigen, symbolischen 1nn
heraus. Das Entscheidende auch dieses Anfangs 1St etztlich ıcht der Um:-
bruch, sondern die Schöpfungstat Gottes.

Alle unsere menschlichen Anfänge weısen auf diesen ersten jAnfa.ng 7zurück.

Fragen der Urheberrechtsreform
Heinrich Hubmann

Se1it mehreten Jahrzehnten wiırd 1ın Deutschlan: einer Reform des Urheber-
rechts, also desjen1gen Rechtsgebiets, das den Schutz des geist1g Schaffenden, D

des Schriftstellers, des Komponisten, des bildenden Künstlers, regelt, gearbeıitet,
da dıe geltenden, Aaus der Zeıt die Jahrhundertwende stammenden Urheber-
DESETZE veraltet sind. Sıe berücksichtigen ıcht die modernen technischen Mittel der

Wiedergabe von Geisteswerken, Ww1e Tonfilm, Rundfunk, Fernsehen, elektromag-
netische Plattenspieler und Tonbandgeräte. Sıe entsprechen aber auch iıcht mehr
UunseIreI Erkenntnis VO Wesen des geistıgen Schaftens und VvVon der Bedeutung der

schöpferischen Persönlichkeit SOWI1e unserer Bewertung der geistigen Leistung und
der gyeistigen Guter 1mM Kultur- un Wirtschaftsleben. In eıner Reihe VOon privaten
un: amtlichen Entwürfen wurde der Versuch gyemacht, dieses Rechtsgebiet, das für
den Fortschritt und die Entwicklung uUunserer Kultur, aber auch für eine Reıihe VOIN

Wirtschaftszweıigen, WwW1e das Verlagswesen, die Filmwirtschaft, den Rundfunk und
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das FernSehén‚ von gfö-ßter Bedeutung iSt, den heutigen Stand der chhnik und
die heutige. Rechtsauffassung AaNZUPDPASSCH.
Im März des verganschch Jahres hat Nnu  3 die Bundesregierung dem Bundestag

einen Entwurf eıines Urheberrechtsgesetzes mi1t einer Stellungnahme des Bundes-
zugeleitet. Damıiıt sind die Reformarbeiten in das entscheidende Endstadium

eingetreten. Über eine Reihe vVvon Fragen wird CS 1m Bundestag a2um Debatten
geben, weıl s1e heute als geklärt gelten können. In anderen dagegen werden die

Meınungen heftig aufeinanderprallen, weil die Auffassungen ber das Wesen und
die Bewertung des geistigen Schöpfertums un ber das Verhältnis der Interessen
des Urhebers denen der Allgemeinheit und der Werkverwerter auseinander-
gehen. Umstritten sind insbesondere die Vergütungspflicht für die Aufnahme VO  —

Werken 1n Schulbücher, die Wiedergabefreiheit für Veranstaltungen, die keinem
Erwerbszweck dienen, die Zulässigkeit privater Tonbandaufnahmen un die Ur-

hebernachfolgevergütung.
Wenn WIr 1m folgenden diesen Fragen urz Stellung nehmen wollen, mussen

W1r uns 7zunächst ber das Wesen des Urheberrechts klar werden. Das Urheber-
recht soll der geistigen Arbeit ıhren Lohn siıchern, 65 soll dem geistigen Arbeiter
den ıhm yebührenden Anteıl den Wirtschaftsgütern gewähren!. Da der Urheber,
y AA der Schriftsteller, der Komponist, der Maler der Bıldhauer, 1n der Regel frei
schafft un für seine Tätigkeit selbst keine Entlohnung erhält, annn 1es 1Ur da-
durch geschehen, daß ıhm der Wert se1ınes Leistungsergebnisses, seines Werkes,
geordnet wird, da{ß allein das echt hat, sein Werk auf die verschiedenen, im
Kulturleben üblichen und durch die Technik ermöglichten Nutzungsarten NV.G1.=

werftfen, vervielfältigen, verbreiten, aufzuführen un senden. Dieser

Anspruch des Urhebers aut den Wert se1nes Werkes 1St ein naturrechtlicher, der se1-
1en Grund 1mM geistigen Schöpfertum hat.

Zum Wesen des menschlichen Geılstes gehört die Selbstentfaltung durch schöpfe-
rische 'Tat Indem Geisteswerke schafft, vollendet un verwirklicht sich celbst.
Der persönliche Geılst besteht icht NUur AUuUSs allgemeın menschlichen Anlagen, die
allen gemeinsam sind, sondern auch AUuS individuellen Zügen, die VO  e der Natur

jedem einzelnen 1Ur für iıh alleın mitgegeben S1N: und die die geschichtliche Eın-

maligkeıt jedes Menschen ausmachen. Be1 seiner schöpferischen Tätigkeit benutzt
ıcht NUr seine allgemeın menschlichen Fähigkeıiten un verwendet f ıcht bloß

geistige Gehalte, die bereits 1n der realen Welt, 1mM eich der Ideen un 1m Kultur-
ZeISt als yeist1ges Gemeingut vorhanden sind, sondern seıne individuellen
Gaben ein, Ja er erZzZeugt 2AUS seiner Individualität, Aaus seiner Phantasıe heraus eue

geistige Inhalte und Formen. Indem diese individuellen Gedanken un Erleb-
N1SSE, ın denen sein ureigenstes Wesen entfaltet und verwirklicht, Aaus S1'
entliäßt und einem sinnlich wahrnehmbaren Ausdrucksmittel anvertraut, stellt

Vgl Heinrich LEHMANN, ber das Wesen des Urhbeberrechts; Band der Schriftenreihe der nterGU, Berlın

1956, 15
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realen Gebilde. S50 entstehtdas Geisteswe das eine Schöp ung W ten
des Wortes darstellt, weıl icht DUr bereits vorhandenes Geistesgut, sondern

eıl des sich selbst entfaltenden individuellen eıistes enthält. „Der künst-
lerisch-schöpferische Mensch verhält sich der Welt gegenüber ıchtNur empfangend
W1IeC eLwa2 der erkennende und denkende Mensch sondern schöpferisch gestaltend
Er chaflt nämlich C1NC eue Wirklichkeit, das Kunstwerk dem natura
indivyvidua Neugestaltung ihm vorgegebenen Stoftes manıfestiert. Das
VO schöpferischen Künstler geschaffene Kunstwerk besonderen Züge;

1ST e1in Stück SC1HNCS Wesens.“
Auf rund dieser Sachlage ı1ST es selbstverständlich, da{fß der Werkschöpfer

den individuellen Zügen SC1NC5 Werkes dasselbe ursprüngliche echt haben muß,
das seinNner CISCHCN Individualität besitzt. Diese 1ST von der Natur jedem
Menschen Sanz für ıhn alleiın gegeben, keiner hat auft die anderen C1in Anrecht
Es obliegt der Freiheit un: der sittlıchen Verantwortung jedes einzelnen, S16 für
selbst gewählte Zweckeel der brach lıegen lassen; der Mitmensch
der die Gemeinschaft haben keinen Anspruch auf die schöpferische Tätigkeit des
anderen Der Urheber hat daher den Geisteswerken, die seiner Individualität
ENTISpruNgeEN sind e1in naturgegebenes, ausschließliches Recht annn S$1C für siıch
allein benutzen der andere nach SC1INCIN Wıillen aran teilhaben lassen Aus der
Schöpferwürde entfließt also dieses absolute echt dem Geschaftenen, das VOon

974 der Naturrechtslehre oft als „ZEISTLISECS Eıgentum bezeichnet wurde. In Wıirk-
ichkeit übertrifit s das Sacheigentum Autorität und NNerer Berechtigung, weil

sıch ıcht 1Ur auf außere Güter erstreckt, sondern auf den die Außenwelt
hinausgestellten eıl des CISCNCHN individuellen eıstes.

Der Bundesgerichtshof® Sagt daher „Für das moderne Urheberrecht wiıird all-
SCLILLS anerkannt, daß die Nutzungsrechte des Urhebers NUur die Ausstrahlungen

durch den Schöpfungsakt begründeten geistigen Eıgentums siınd Dıie Herr-
schaft des Urhebers ber sein Werk auf die sich SC1MN Anspruch aut gerechten
Lohn für eiIiNE Verwertung seiNner Leistung durch Dritte gyründet wiırd hiernach
ıcht erst durch den Gesetzgeber verliehen, sondern folgt AUusSs der Natur der Sache,
nämlich Aaus seinem gEISTISCN Eıgentum, das durch die OS1t1Ve Gesetzgebung NUr

Anerkennung un Ausgestaltung findet.“

Betrachten WIr NnUu  - VOon diesen grundsätzlichen Erwäagungen A2uUSs die ben Eer-

wähnten besonders umstrittenen Fragen der Urheberrechtsreform.
Das geltende echt enthälrt ı den SS und 1 Literatururhebergesetz

eine Bestimmung, nach der kleinere Werke WI1C Aufsätze, Gedichte, Lieder ı Kır-

Johannes OVERATH, Urheber N Interpret der Musik, Band 11 der Schriftenreihe der nterGU, Berlin
1959, 41.

SCHULZE, Rechtsprechung Urheberrecht, BGHZ 15, 17.
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Urheber dafür ein OonoOrar gezahlt werdenbraucht. Diese Bestimmung wird

der FachliteraturSEIt langem kritisiert. Der Regierungsentwurf tragtdieserKrı-
tik Rechnung, indem 46 Abs bestimmt, dafß dem Urheber ı 1esem
Fall eine aNngSCMECSSCHNC Vergütung gewähren 11STt. Der Bundesrat hatdagegen VOLI-

geschlagen, diese Bestimmung des Entwurfs wieder streichen. Er SagtA 39  1€
Vergütungspflicht führt unerwünschten Verteuerung der Schulbücher Dıie
Vermögensinteressen der Urheber sollten 1er gegenüber den Interessen der AT
gemeinheit der Volksbildung zurücktreten. Es 1STt berücksichtigen, daß eın

AUrheber Zanz allein AausSs sich heraus schaflt sondern autf dem gEISLIBECN (Gesamt-
besitz desVolkes autbaut. Hıer, bei den Interessen der Volksbildung, sollte der
Urheber als ank für das ıhm überkommene Kulturgut mMIiIt unentgeltlichen
Weitergabe der VO  n} ihm geschaffenen Werke die folgenden Generationen e1nN-

verstanden se1n.  <
In 1eser Begründung 1St doch ohl das Verhältnis der Interessen des Urhebers
denen der Allgemeinheit falsch gesehen Nıcht der Urheber schuldet der (26-

meinschaft Dank, sondern diese iıhm Das überkommene Kulturgut steht allen
gleicher Weıse ZUr Verfügung. Dıie meısten beschränken S1C} allerdings darauf,

aufzunehmen und genießen. Der Urheber dagegen verarbeitet c5

sıch un chaflt daraus Hinzufügung sSE1NELr ureigensten Gedanken
Neues und bereichert durch sein Werk die Kultur wieder VWıeso eiNe gyrößere
Dankesschuld für das überkommene Kulturgut haben ol als diejenıgen, die 65

Jediglich genießen, 1ST nıcht einzusehen. Dagegen sollte siıch die Gemeinschaft g..
rade Urheber, der C1in für die Volksbildung wertvolles Werk geschaffen hat,
dankbar und m iıcht seinen natürlichen Anspruch auf Lohn für

Leıistung, auf ein Entgelt für die Benutzung se1iNCs Geistesgutes schmälern.
Auch der Urheber muß MIiIt sSsEiINCI Familie VO'  ; seiner Arbeıt leben, auch hat
Ce1inNn echt auf Exıstenz, das ıhm VO!] TAaAat sichern 1ST WIC der katholische
Moraltheologe Prof. Ermecke mit echt betont*. Unausgesprochen schwingt viel-
leicht 1 der Begründung des Bundesrats der Gedanke H daß der Urheber se1n

Werk bereits geschaften un veröffentlicht hat, wenn es-1n C111 Schulbuch aufge-
NOmMmMenN wird, daß ihm durch den Abdruck eın materieller Schaden entsteht.
Es ı1STt aber bedenken, daß der Urheber se1ın Schaften vorfinanzıeren mufß un
daß daher aut die Erträgnisse se1ines Werkes aNngEeW1CSCH 1ST, Diese sind 1ı der

Regel gerade bei ernsten, bildenden un belehrenden Werken icht groß, jeden-
falls wesentlich als bei Unterhaltungsliteratur und -musık, weil die große
Masse die leichte Muse bevorzugt. Da der Staat ein Interesse daran haben mufß,
die Produktion wertvoller Werke tördern, sollte dem Urheber Einnah-
Inen hieraus iıcht auch noch beschneiden. Miıt der Begründung, daß die OoOnorar-

Die Verantwortung Uvon Staat und Gesellschafl für das geistige Schöpfertum, Band der Schriftenreihe der
InterGU, 1956, D
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zählung an.dıe Urheber einer unerwünschten Verteuerung der Schulbücher Füh-
ICn musse, könnte man auch dem Drucker der Buchbinder seinen Lohn vorent-
halten

An einem ınneren Widerspruch krankt die Bestimmung des Regierungs-
entwurft. Danach soll diıe öffentliche Wiedergabe eınes Werkes unentgeltlich und
hne Zustimmung des Urhebers zulässıg sein bei Veranstaltungen, die keinem Er-
werbszweck dıenen, W1e€e bei staatliclien Feıiern, Milıtärkonzerten, Schülerveranstal-
tungen un ähnlichem: vorausgesetzt 1St. allerdings, dafß eın Eintrittsgeld erhoben
und auch den ausübenden Kf.instlern keine besondere Vergütung gezahlt wiırd. Wiıe
die erwähnten Beispiele zeigen, dürfte der Hauptnutznießer dieser Vorschrift der
Staat sein. Dagegen sollen die Kirchen, WI1ie 53 Regierungsentwurf weıter be-
stımmt, für die Wiıedergabe VO  3 Werken be1 kırchlichen Feierlichkeiten, Zn für
die Aufführung einer Messe während des Gottesdienstes, dem Urheber eine
SCMCSSCHC Vergütung zahlen.

FEıne Ühnliche Bestimmung W1e€e 523 Regierungsentwurf enthält 1m geltenden
echt BT LUG: jedoch werden ın dieser Bestimmung auch die Kıirchen begün-
stigt, daß S1€e nach derzeitigem Rechtszustand die Werke der Kırchenkompo-
nısten unentgeltlich autfführen dürtfen. Der bekannte Komponist Josef Haas® OT =

blickt ın dieser unbeabsıchtigten, ber tatsächlichen Miıßachtung der soz1al ohl-
begründeten Entlohnungsansprüche der Musikschöpfer einen der Mitgründe,
W aAaTrTUIn sıch heute wenıge Tonschöpter von KRang für die Neuschaffung kırch-
lıcher Tonkunst verwenden. Um diese ungerechte Benachteiligung der Kirchen-
komponisten, deren Werke Ja aum anderswo als be1l kirchlichen Feiern aufgeführt
werden un für die daher die Bestimmung des DF I-BIG praktısch eine entschädi-
gungslose Enteignung iıhres wichtigsten Verwertungsrechts bedeutet, beseitigen,
haben siıch VOT einigen Jahren die katholische un die evangelische Kırche freiwillıg
bereit erklärt, Tantiemen für die Aufführung VO:  ; Kirchenmusik deren Schöp-
fer zahlen Von katholischer Seıite wurde 1953 durch den Referenten
der Fuldaer Bischofskonferenz, Bischof Dr Kempf VO  ; Limburg, mıiıt der Gema,
der Verwertungsgesellschaft der Komponıisten, ein entsprechender Vertrag er-

zeichnet. In einer Pressenotiz hierzu wurde betont, der deutsche Episkopat 1n
Würdigung der Bedeutung der Kirchenmusik durch die Anerkennung der Urheber-
rechte weıterem künstlerischen Schaften Anregung geben möchte®.

Aut diese freiwillige Anerkennung des Tantiemenanspruches der Urheber durch
die Kirchen beruft sich 1U  ; die Begründung 53 Regierungsentwurf. Sie SagtT,
die gesetzlıche Anerkennung des Vergütungsanspruches be] kirchlichen Feiern ent-

spreche einer Anregung der Kirchen. Statt jedoch daraus eine moralische Verpflich-
Lung ”AahE allgemeınen Beseitigung der Wiedergabefreiheit abzuleiten, wiıll der Ent-
wurtf NUr eine Ausnahme Lasten der Kırchen schaften. Oftenbar wollten die

Gedanken Z deutschen kirchenmusikalischen Kunstschaffen, 1n ! Musik und Dıchtung 81
Kirchbenmusik un Urheberrecht, Band 25 der Schriftenreihe der InterGU, 1961,
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K  5  IR  5 p ‚Fragen der Ü ri7:be?ré3:tsréfdrfi‚ Fragen der (Jrheläe_’?re'({ät'sf?fdr\*hzr W  El  1  Kirchen &än £dspiel für die\Anerkérinung des geistigen Eigentums gében und zur  Schärfung des Gewissens gegenüber der unentgeltlichen Benutzung geistiger Lei-  stungen beitragen. Es ist zu bedauern, daß der Regierungsentwurf diesem Beispiel  nicht für die sonstigen Veranstaltungen, die keinem Erwerbszweck dienen, folgt.  Zumindest für seine Zwecke sollte der Staat, ähnlich wie die Kirchen, auf das über-  kommene Vorrecht der Wiedergabefreiheit verzichten. Es ist kaum verständlich,  warum sich der Staat, der doch ein Interesse an der‘Förderung der Kunst haben  muß, weigert, für die Benutzung von Geisteswerken bei Veranstaltungen von  staatlichen Stellen, Militärkapellen, Schulen und ähnlichen Einrichtungen ein Ur-  heberentgelt zu zahlen, wenn er den Kirchen eine solche Verpflichtung auferlegt.  Ein besonders umstrittenes Problem ist das der Zulässigkeit privater Tonband-  aufnahmen. Nach geltendem Recht ($ 15 Abs. 2 LUG) ist eine Vervielfältigung  zum persönlichen Gebrauch zulässig, wenn sie nicht den Zweck hat, aus dem Werk  eine Einnahme zu erzielen. Danach ist es z. B. ‚erlaubt, zur persönlichen Fortbil-  dung oder Unterhaltung Werke oder Teile daraus mit der Hand oder Schreib-  maschine abzuschreiben. Das Gesetz berücksichtigt also das Interesse des einzelnen  an einer umfassenden Teilnahme am Geistesleben und setzt dem ausschließlichen  Vervielfältigungsrecht des Urhebers insoweit eine Grenze. Der dem Urheber da-  durch entstehende Einnahmeausfall ist ihm zumutbar, weil diese Abschriften Not-  behelf bleiben und im Verkehrsleben ein Werkexemplar nicht ersetzen können.  Dagegen vermag eine Tonbandüberspielung ohne weiteres eine Schallplatte zu er-  setzen. Der Bundesgerichtshof hat daher in seinem eingehend begründeten Urteil’  entschieden, daß private Tonbandaufnahmen geschützter Werke ohne Zustimmung  der betreffenden Urheber unzulässig sind.  Der Regierungsentwurf folgt in seinem ursprünglichen Text ($ 54) im wesent-  lichen diesem Urteil. Er läßt zwar grundsätzlich Vervielfältigungen zum persön-  lichen Gebrauch zu, doch soll der Urheber für die Aufnahme oder Übertragung  seines Werkes auf Bild- oder Tonträger, insbesondere also für die private Ton-  bandaufnahme, einen Anspruch auf angemessene Vergütung haben. Der Bundes-  rat hat jedoch gegen die Vergütungspflicht bei privaten Tonbandaufnahmen Ein-  wände erhoben und die Streichung der entsprechenden Vorschrift des Entwurfs  P  empfohlen. Er begründet diesen Vorschlag damit, daß der Vergütungsanspruch  nicht durchsetzbar erscheine, da sich die Aufnahmen im privaten Bereich voll-  ziehen, ferner damit, daß das Tonband geeignet sei, sich zu einem kulturpolitischen  Faktor zu entwickeln, und schließlich damit, daß die Möglichkeit einer Häufung  von Ansprüchen mehrerer Verwertungsgesellschaften nicht ausgeschlossen ‚sei. Die  Bundesregierung beugte sich diesen Argumenten, obwohl sie in der Begründung zu  $ 54 geschrieben hatte: „Die Gefahr, daß sich der Musikfreund durch private Auf-  nahmen aus dem Rundfunk mehr und mehr selbst mit mechanischer Musik ver-  HACHULZE, a 4: O:  205Kirchen eın 3eispiel für die Anerkennung des geistigen Eigentums geben un ZzZur
Schärfung des Gewissens gegenüber der unentgeltlichen Benutzung gyeistiger 1 ei=
StUNgCN beitragen. Es 1St bedauern, dafß der Regierungsentwurf diesem Beispiel
ıcht für die sonstigen Veranstaltungen, die keinem Erwerbszweck dienen, tolgt.
Zumindest für seine Zwecke sollte der Staat, Ühnlich W1e die Kirchen, auf das ber-
kommene Vorrecht der Wiedergabefreiheit verzichten. Es 1St aum verständlich,

sich der Staaf, der ein Interesse der ‘ Förderung der Kunst haben
muß, weıgert, für die Benutzung VO  3 Geisteswerken be] Veranstaltungen VO

staatliıchen Stellen, Militärkapellen, Schulen und Ühnlichen Einrichtungen eın Ur-
heberentgelt zahlen, wenn den Kirchen eine solche Verpflichtung auferlegt.

Eın besonders umstrıttenes Problem 1St das der Zulässigkeit privater Tonband-
aufnahmen. Nach geltendem echt ($ 15 Abs LUG) 1St eine Vervielfältigung
ZU persönlichen Gebrauch zulässıg, Wen S$1e nıcht den 7 weck hat, Aaus dem Werk
eine Einnahme erzielen. Danach 1St S 7 ( ‚erlaubt, ZUur persönlichen Fortbil-
dung oder Unterhaltung Werke der Teıile daraus mit der Hand der Schreib-
maschine abzuschreiben. Das Gesetz berücksichtigt also das Interesse des einzelnen

einer umfassenden Teilnahme Geistesleben un SETZT dem ausschließlichen
Vervielfältigungsrecht des Urhebers 1nsoWweılt eine Grenze. Der dem Urheber da-
durch entstehende Einnahmeaustall 1St ıhm zumutbar, weil diese Anscheen Not-
behelf leiben und 1MmM Verkehrsleben eın Werkexemplar iıcht ersetien können.
Dagegen VErmas eine Tonbandüberspielung hne weıteres eıne Schallplatte CT -

serzen. Der Bundesgerichtshof hat daher 1n seinem eingehend begründeten Urteil?
entschieden, da{fß private Tonbandaufnahmen geschützter Werke ohne Zustimmung
der betreffenden Urheber unzulässig sind.

Der Regierungsentwurf folgt 1in seinem ursprünglichen Text $ 54) 1m W esent-

lichen diesem Urteiıl. Er aßt ZWar grundsätzlich Vervielfältigungen ZU persön-
lıchen Gebrauch Z doch ‚oll der Urheber für die Aufnahme der Übertragung
selines Werkes auf Biıld- der Tonträger, insbesondere also für die private Ton-
bandaufnahme, einen Anspruch auf ANSCMESSCHNEC erguütung haben Der Bundes-
Frat hat jedoch die Vergütungspflicht be1 privaten Tonbandaufnahmen FEın-
wände erhoben un die Streichung der entsprechenden Vorschrift des Entwurts
empfohlen. Er begründet diesen Vorschlag damıt, daß der Vergütungsanspruch
ıcht durchsetzbar erscheine, da sich die Aufnahmen 1m privaten Bereich voll-
zıehen, ferner damıt, da{ß das Tonband geeignet sel, sıch einem kulturpolitischen
Faktor entwickeln, und schließlich damıt, da{ß die Möglichkeit einer Häufung
Von Ansprüchen mehrerer Verwertungsgesellschaften ıcht ausgeschlossen sel. Die
Bundesregierung beugte sich diesen Argumenten, obwohl S1e in der Begründung

geschrieben hatte: ”  1e€ Gefahr, daß sich der Musikfreund durch prıvate Auf-
nahmen Aaus dem Rundfunk mehr und mehr selbst miıt echanıscher Musıik VCI-

SCHULZE,
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1ISTt icht derun damit den Absatz der Schallplatten eeintr chtig
Hand WECISsSCNHMN n DA Häalt INa  - dem Grundsatz der Vervielfältigungsfreiheit ı
der Privatsphäre uneingeschränkt test, annn 1es allmählich teilweisen
Aushöhlung des Urheberrechts führen Es ı1ST 1er 61iHNe Grundsatzentscheidung
durch den Gesetzgeber treffen: Entscheidet IMnNan sıch für die uneingeschränkte
Vervielfältigungsfreiheit der Privatsphäre, 1ST dieser Schritt spater aum
rückgängig machen, da sıch ann die Allgemeinheit diesen Zustand gewöÖhnt
hat Führt INnan dagegen die Vergütungspflicht C1IN, 1St warten, daß
sıch allmählich autf breiterer Aasıs das Rechtsbewußtsein bildet daß dem Urheber
für die Nutzung SC1NES Werkes auch Bereich C1in ANSCMCSSCHNCS Entgelt
gebührt. ' <d

Es mMag SC1IN, daß dieses Rechtsbewußtsein heute noch bei vielen fehlt,doch wurde
die Vergütungspiflicht VO  w} den Gerichten, 1e 1 das Gewissen der Allgemeinheit

rechtlichen Zweifelsfragen darstellen, bereits bejaht Der Bundesgerichtshof
führt der Tonbandentscheidung aus: Wenn sich allen Kulturstaaten mehr
und mehr die Erkenntnis gefestigt habe, daß der Urheber Geisteswerkes An-
spruch auf die gesetzliche Sıcherung gerechten wirtschaftlichen Lohnes für

Leistung habe, SC1 65 etrztlich gerade der Werkgenufßß des einzelnen gleich-
gültig, ob dieser Werkgenufß der Oftentlichkeit der häuslichen Bereich Aatt-

finde der die iNNeIre Rechtfertigung für den Anspruch des Urhebers auf einNe

ANSCINCSSCHNC Vergütung bilde In der Befriedigung des Kunstverlangens des
zelnen lıege die Dankesschuld verankert, die ec5s5 den DEISLIS Schaftenden eitens

der Allgemeinheıit durch einen wirksamen R echtsschutz seCeiNer persönlichen und
wirtschaftlichen Interessen sSsC1INeEer Schöpfung abzutragen gelte. Es se1l MIt ur-

heberrechtlichen Grundsätzen unvereinbar anzunehmen, daß ecsS der Schutz der
Sphäre schlechthin verbiete, dem Urheber C1in Entgelt für seine Werk-

schöpfung zufließen lassen, Wenn die Nutzung des Werkes siıch ausschließlich
Raum abspiele. Be1 Interessenwiderstreit 7zwischen der schöpfe-

rischen Sphäre des Urhebers und der Sphäre des Werknutzers gebühre
der schöpferischen Sphäre, hne die C© Werknutzung überhaupt iıcht möglich
WAarce, der OrZzug Wenn geltend gemacht werde, die Herstellung VO  } Magnet-
tonaufnahmen häuslichen Bereich entziehe sıch jeder Kontrollmöglichkeit durch
die Urheberberechtigten, stelle dieser Einwand gegenüber der Aufgabe des Ge-
richts, dasjenige ermitteln, W as rechtens SCI, eine sachfremde Erwägung dar.
Das Bestehen Rechtsanspruches onne nıcht VO Grade seinNner Durchsetzbar-
eıt abhängen.

Der Bundesgerichtshof hat also bereits den ersten Einwand, den der Bundesrat
die Vergütungspflicht erhebt widerlegt Aber auch die Gefahr, daß mehrere

Verwertungsgesellschaften dem einzelnen gegenüber VergütungsanspruchA
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geltend WUur CN, besteht kaum, weıl siıch schon die erwertungsgesell-
schaften SEMEINSAMEN Zentralstelle für prıvate Überspielungsrechte
sammengeschlossen haben, daß der einzelne durch C116 Zahlung diese In-
kassostelle die Ansprüche aller ı Frage kommenden Urheberberechtigten abgelten
ann. Wenn der Bundesrat weıiter daß kulturpolitische Erwägungen
Vergütungspflicht entgegenstünden, wırd InNnan INUSSCH, dafß diese gerade
08 1> Vergütungspflicht fordern; enn die Kulturpolitik mu{fß Linıe das
Werkschaffen Öördern und daher für eiNne gerechte Entlohnung der Urheber Sorge
tragen. Dıie Entscheidung, die der Gesetzgeber dieser rage treffen wıird WIr
geradezu ZU Prüftstein dafür werden, WIeC die Leistung einschätzt, wel-
chen Wert geIStLgCN Gütern Vergleich körperlichen Guütern beimißt und
ob den naturrechtlichen Gehalt des Urheberrechts, der Achtung des gEeISLIgSEN
Eigentums uch ı der Privatsphäre fordert, berücksichtigt.

Eın völlig nNneUaArÜSgCr, jedoch Von vielen Seıiten heftig kritisıerter Vorschlag desD a k b
Regierungsentwurfs 1STt die Urhebernachfolgevergütung Nach geltendem Recht
un der Regierungsentwurf 111 aran nıchts ändern erlischt das Urheberrecht

Jahre nach dem ode des Urhebers. Der Urheber un seine Erben,
Wıtwe un Kinder, können also NUr während dieser Schutzfrist AA Ver-
Zutung für die Werkverwertung verlangen. Miıt Ablauf dieser Frist werden die
Werke gemeinfrei. Jedermann darf S1IC annn unentgeltlich nachdrucken, aufführen,
senden der verwerten. Dieser scharfem Gegensatz ZUur EW1ISCH Vererbung
Von Sachgütern, d VvVon Grundstücken, stehende Rechtszustand hat VOL allem

e  xhistorische Gründe Als InNnan bei Begınn der euzelit anfıng, die Geisteswerke
Nachdruck schützen, geschah 1es dadurch daß die Landesfürsten den Z

Urhebern oder Verlegern zeıitlich 1IpZ befristete Privilegien, durch die anderen
der Nachdruck verboten wurde, erteilten. Die Frist wurde Laute der Zeıt iMmMer

länger un beträgt Jahre pOSt mMmortem 1'1S5. In der Urheberrechts-
theorie werden eiNe Reihe VO  3 Gründen angeführt die die Zeitliche Begrenzung
des Urheberrechts rechtfertigen sollen, doch vermas ohl keiner völlig über-
ZCUSCN un die unterschiedliche Behandlung Von ZEISLLECM Eıgentum un Sach-

bezügliıch der Vererbung restlos erklären. Die Urheber ordern daher
HE CW1SCS Urheberrecht

Der Regierungsentwurf (S$ L3 111 NUu. eiNEe Urhebernachfolgevergütung
einführen, die nach Ablauf der 50jährigen Schutzfrist VO  e} den Werkverwertern

CNn Stiftung, den Urheberfonds, gezahlt werden soll Es oll also das indıvi-
duelle Urheberrecht WIC bisher erlöschen, jedoch csollen die Werkverwerter,
Verleger, Theater, Rundfunkanstalten, verpflichtet Jeiben,; für die Benutzung des
freigewordenen Werkes CI SCrINSC Vergutung (10% der üblichen Tantıeme, be;
Büchern 1% des Ladenpreises) den Urheberfonds zahlen. Die Einnahmen
sollen für Ehrensolde verdiente bedürftige Urheber, für die Unterstutzungl E i z B a E a
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dürftiger Hinterbliebener verdienter Urheber und ‘ für FörderungsBeihilfen
begabte Urheber verwendet werden.

Der Bundesrat hat 1in seiner Stellungnahme ZW ar den Grundgedanken des Re-
gierungsvorschlags, 7zusätzliche Miıttel für eine Förderung un Unterstützung der
Urheber bereitzustellen, begrüßt, lehnt jedoch die Urhebernachfolgevergütung mıit
der Begründung ab, daß s1e eine öffentlich-rechtliche Abgabe ZUL Kulturförderung
darstelle, für die dem Bund ach dem Grundgesetz die Gesetzgebungszuständig-
eit fehle Die Bundesregierung hat trotzdem ıhrem Vorschlag festgehalten,
MI1t der richtigen Begründung, daß die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für
das Urheberrecht nach Art. Nr alle Regelungen umfaßt, die WwW1e die
Urhebernachfolgevergütung die Nutzung von Werken anknüpfen.

Wenn die VO Entwurf vorgeschlagene Urhebernachfolgevergütung auch 1n
einzelnen Punkten verbesserungsfähig un -bedürftig 1st, ist doch die (sesamt-
konzeption billigen Es wiırd dadurch der unerfreuliche Zustand beseitigt, da{fß
die freigewordenen Werke eiıner gewinnbringenden Einnahmequelle der Werk-
verwerter werden, während für die Förderung der Urheber und des Werkschat-
fens keine Miıttel FrANKE Verfügung stehen. Leider lehnt der Regierungsentwurf
aber einen Gedanken ab, der ZUTLr Zeıt 1m Rahmen des Berner Verbandes, 1ın dem
sıch zahlreiche Länder, einschließlich der Bundesrepublik, ZUu Schutze der Ur-
heber zusammengeschlossen haben, diskutıert wird, nämlich den Gedanken, die
Schutzfrist VOonNn auf Jahre verlängern. Diese Verlängerung könnte
gleich mMI1t Einführung der Urhebernachfolgevergütung vorsSchOMMECN werden.
Man muß bedenken, da{fß vielfach der Urheber seinen Lebzeiten flr seine Trau
und seine Kınder nıcht SOTSCH kann, weıl sıch seine Werke Eerst spat durchsetzen
un seine Einnahmen daraus ın der Regel einmal den täglichen Lebensbedart
decken; NUr weni1ge Urheber können nämlich VO Ertrag ihrer Werke leben Für
dıe Wıtwe eines jJung verstorbenen Autors der für seine Kıinder, die Ja 1e der-
zeıitige Schutzfrist hne weıteres überleben können, 1St CS daher besonders hart,
WeNn ıhnen gerade 1n ıhrem Alter eine wichtige bei der Wıtwe 1n der Regel die
einzıge Einnahmequelle WIr  d. Die Schutzfrist sollte 7zumındest der
Lebensdauer derjenigen Angehörigen des Urhebers, für die mMIit seinem Werk-
schafften SOrSCH 11 un nach uUunNnserer sittlichen Überzeugung auch SOrSCcn soll,
Orjentliert werden. Der durch die ärztliche Kunst 1ın den etzten Jahrzehnten Ee1-

reichten Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer sollte also der Gesetz-
geber durch eine Verlängerung der Schutzfrist auf Jahre Rechnung tragen.
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